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         Bergen, den 04.09.2020 
 
 
 

Vereinssatzung       
 
 
§ 1 
 
Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr und Vereinsfarben 
 

(1) Der am 17.06.1990 gegründete Verein führt den Namen Landsportverein Bergen 
1990 e. V. (LSV Bergen 1990 e. V.) und hat seinen Sitz in 02977 Hoyerswerda. 

 Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Dresden unter der 
Registernummer VR 7107 eingetragen. 

 
(2) Der Verein erkennt das Statut des Länderdachverbandes bzw. die Satzung und 

Ordnung an. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Die Vereinsfarben sind blau-weiß. 
 
(5) Der Verein führt folgendes Wappenzeichen: 
 

 
 
 
§ 2 
 
Zweck, Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung durch Ausübung 
des Sports in allen Bereichen. 

 Der Zweck wird verwirklicht durch die Förderung und Ausübung nachstehender 
Sportarten: 

 
  Fußball 
  Volleyball 
  Tischtennis 
 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
(3) Die Organe des Vereins (siehe § 8) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 
(4) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 

werden. 
 Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 

auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
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 Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
(5) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung 

des Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 
 
(6) Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder und Mitarbeiter des 

Vereins zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung auf der Grundlage des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. 

 
(7) Der Verein vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie 

der parteipolitischen Neutralität. Er fördert die soziale Integration ausländischer 
Mitbürger. 

 
(8) Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen 

eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des 
Bundeskinderschutzgesetzes und treten für die Integrität und die körperliche und 
seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ein. 

 
(9) Der Verein tritt extremistischen, rassistischen und fremdenfeindlichen 

Bestrebungen entschieden entgegen. Der Verein bietet nur solche Personen eine 
Mitgliedschaft an, die sich zu diesen Grundsätzen bekennen. 

 
(10) Mitglieder, die sich innerhalb und außerhalb des Vereins unehrenhaft verhalten, 

insbesondere durch die Kundgabe extremistischer, rassistischer oder 
fremdenfeindlicher Gesinnung, einschließlich des Tragens beziehungsweise 
Zeigens extremistischer Kennzeichen und Symbole, werden aus dem Verein 
ausgeschlossen. 

 
(11) Wählbar in ein Amt des Vereins sind nur Personen, die sich zu den Grundsätzen 

des Vereins in dieser Satzung bekennen und für diese innerhalb und außerhalb des 
Vereins eintreten und sie durchsetzen. 

 
 

§ 3 
 
Gliederung 
 

(1) Für jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der 
Haushaltsführung selbständige Sektion/Sportgruppe gegründet werden.  

 
 
§ 4 
 
Mitgliedschaft 
 

(1) Der Verein besteht aus dem Hauptverein und seinen Abteilungen. Es ist nur eine 
einheitliche Mitgliedschaft im Verein möglich. Eine Mitgliedschaft in einer 
Sektion/Sportgruppe des Vereins setzt damit auch die Mitgliedschaft im 
Hauptverein voraus und umgekehrt. Gleiches gilt für die Beendigung der 
Mitgliedschaft. 

 
(2) Folgende einheitliche Mitgliedschaftsformen im Hauptverein und den 

Sektionen/Sportgruppen werden unterschieden: 
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1. den erwachsenen Mitgliedern 
a) ordentlichen Mitgliedern, die sich im Verein sportlich betätigen und das 

18. Lebensjahr vollendet haben, 
b) passiven Mitgliedern, die sich im Verein nicht sportlich betätigen und das 

18. Lebensjahr vollendet haben, 
c) Ehrenmitgliedern, die sich um die Förderung und die Arbeit des Vereins 

besonders verdient gemacht haben. 
 

2. den jugendlichen Mitgliedern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
 
 
§ 5 
 
Erwerb der Mitgliedschaft 
 

(1) Dem Verein kann jede natürliche Person als Mitglied angehören. 
 
(2)  Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch Beschluss des Präsidiums aufgrund 

eines schriftlichen Aufnahmeantrages, der an den Verein zu richten ist. 
 
(3)  Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen Genehmigung der 

gesetzlichen Vertreter auf dem Aufnahmeantrag, die damit gleichzeitig die 
Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitgliedsrechte und –pflichten durch den 
Minderjährigen erteilen. Die gesetzlichen Vertreter verpflichten sich damit auch dem 
Verein gegenüber für die Beitragspflichten des Minderjährigen nach dieser Satzung 
bis zur Volljährigkeit des Mitglieds persönlich zu haften. 

 
(4)  Mit der Aufnahme erkennt das neue Mitglied die Vereinssatzung und die 

Vereinsordnungen in der jeweiligen Fassung an und unterwirft sich diesen 
Regelungen. 

 
(5) Gegen eine ablehnende Entscheidung des Präsidiums kann der Antragsteller 

Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des 
ablehnenden Bescheids schriftlich beim Präsidium einzulegen. Über die 
Beschwerde entscheidet die der Vorstand gemäß §26 BGB endgültig.  

 
(6) Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung des 

Aufnahmeantrags durch den Verein. 
 
(7) Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein. 
 
 

§ 6 
 
Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(1)  Die Mitgliedschaft erlischt durch: 
 

a) Austritt, 
b) Ausschluss aus dem Verein oder 
c) Tod. 

 
(2)  Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten des 

Mitglieds gegenüber dem Verein. 
 
(3) Bestehende Beitragspflichten (Schulden) gegenüber dem Verein bleiben unberührt. 
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(4) Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen dem Verein und einem Mitglied über 

die Beendigung der Mitgliedschaft, neben den Regelungen der Satzung, ist 
ausgeschlossen. 

 
 
§ 7 
 
Kündigung der Mitgliedschaft 
 

(1) Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung (Abmeldeformular) 
an das Präsidium. Das Mitglied ist für den rechtzeitigen Zugang der Kündigung 
verantwortlich. 

 
 
§ 8 
 
Ausschluss aus dem Verein 
 

(1) Der Ausschluss eines ordentlichen Mitglieds kann durch das Präsidium 
beschlossen werden, wenn das Mitglied: 

 
a)  die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des 

Vereins verletzt 
b) die Anordnung oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt 
c) mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 

Verein trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung im Rückstand ist 
d) wegen unehrenhafter Handlungen. 

 
In den Fällen a), b), d) ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied die 
Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. Es ist zu der Verhandlung des 
Präsidiums über den Ausschluss unter Einhaltung einer Mindestfrist von 10 Tagen 
schriftlich zu laden. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung. 

   
 Die Entscheidung erfolgt schriftlich und ist mit Gründen zu versehen. Der Bescheid 

über den Ausschluss ist durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen die 
Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Die 
Berufung ist binnen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung schriftlich 
einzulegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

 
(2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft bleiben die Beitragspflicht bis zum Ende des 

laufenden Geschäftsjahres und sämtliche sonstige Verpflichtungen gegenüber dem 
Verein bestehen. 

 
(3)  Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf 

Anteile aus dem Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche eines 
ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgliedes gegen den Verein müssen 
binnen sechs Monaten nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft durch 
eingeschriebenen Brief schriftlich dargelegt und geltend gemacht werden. 

 
 
 
§ 9 
 
Rechte und Pflichten der Mitglieder gegenüber dem Verein 
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(1) Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den 
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

 
(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung und den weiteren 

Ordnungen des Vereins zu verhalten. Die Mitglieder sind zu gegenseitiger 
Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet. 

 
(3) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe der 

Beiträge beschließt die Mitgliederversammlung und ist in der Beitragsordnung 
geregelt. 

 
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein laufend über Änderungen in ihren 

persönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehören insbesondere: 
a) die Mitteilung von Anschriftenänderung 
b) die Mitteilung von Änderungen der Bankverbindung bei der Teilnahme 

am Einzugsverfahren 
c) die Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das 

Beitragswesen relevant sind. 
 
(5) Entstehen einem Mitglied Nachteile, weil es seine Mitteilungspflichten gegenüber 

dem Verein nicht erfüllt hat, so erwachsen daraus keine Ansprüche gegen den 
Verein. 

 
(6) Entstehen dem Verein Nachteile oder ein Schaden, weil das Mitglied seinen 

Pflichten nach Abs. (4) nicht nachgekommen ist, so ist das Mitglied dem Verein 
gegenüber zum Ausgleich verpflichtet. 

 
(7) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Regeln des Fair Play zu beachten und 

einzuhalten, wenn sie im Verein oder für den Verein handeln, auftreten oder 
sportlich tätig werden. Dies betrifft das Training genauso, wie die Wettkämpfe, 
Turniere und Veranstaltungen der Verbände, an denen der Verein mit seinen 
Mitgliedern teilnimmt. 

 
(8) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Spiel- und Wettkampfregeln der Verbände in der 

jeweiligen Sportart zu beachten und einzuhalten. 
 Sofern ein Mitglied des Vereins aufgrund einer verbandsrechtlichen Norm zu einer 

Geldstrafe, einem Buß- oder Ordnungsgeld im Rahmen eines verbandsrechtlichen 
Verfahren verurteilt wird und der Verein dadurch vom Verband in Anspruch 
genommen wird, ist das betroffene Mitglied im Innenverhältnis verpflichtet, den 
Verein von Zahlungen und Ansprüchen freizustellen und dem Verein diese Zahlung 
zu erstatten. 

 
(9) Kommt ein Mitglied diesen Verpflichtungen im Innenverhältnis nicht nach, kann das 

Präsidium gegen das Mitglied ein Vereinsausschlussverfahren einleiten. 
 
§ 10 
 
Maßregelung 
 

(1) Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Beschlüsse des Vorstandes 
oder der Mitgliederversammlung verstoßen oder sich eines Verstoßes gegen die 
Interessen des Vereins oder eines unsportlichen Verhaltens schuldig machen, 
können nach vorheriger Anhörung vom Präsidium folgende Maßregelungen 
verhängt werden: 

 
a) Verweis 
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b) Verbot der Teilnahme am Sporttreiben und den Veranstaltungen des 
Vereins auf die Dauer von bis zu vier Wochen 

c) Ausschluss 
 
(2) Der Bescheid über die Maßregelung – die gegenüber den Ehrenmitgliedern nicht 

möglich ist – ist mit Einschreibebrief zuzustellen. Dem betroffenen Mitglied steht 
das Recht zu, gegen diese Entscheidung den Beschwerdeausschuss des Vereins 
anzurufen. 

 
 
§ 11 
 
Beitragsleistungen- und Pflichten 
 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge an den Verein zu leisten, die auf Vorschlag 
des Präsidiums von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 
(2) Folgende Beiträge sind durch die Mitglieder zu leisten: 
 

a) eine Aufnahmegebühr 
b) ein jährlicher Mitgliedsbeitrag 
c) Abteilungsbeiträge. 

 
(3) Die Mitglieder sind weiter verpflichtet, die zur Erhaltung bzw. Verbesserung der 

Vereinseinrichtungen festgelegten Arbeitsstunden zu erbringen. 
 
(4) Die Höhe der Beiträge, die Anzahl der Arbeitsstunden bestimmt die 

Mitgliederversammlung durch Beschluss und ist in der Beitragsordnung 
dokumentiert. 

 
(5) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen unterschiedlich festgesetzt werden. 

Die Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein. 
 
(6) Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 
(7) Die gesetzlichen Vertreter von minderjährigen Vereinsmitgliedern verpflichten sich 

zur Leistung der Beitragspflichten der Minderjährigen gegenüber dem Verein. 
 
(8) Minderjährige Mitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als 

erwachsene Mitglieder im Verein weitergeführt und beitragsmäßig veranlagt. Das 
betroffene Mitglied wird darüber rechtzeitig vom Verein informiert. 

 
(9) Die Beitragsordnung regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die 

Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins 
geändert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 12 
 
Erhebung von Umlagen 
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(1) Neben dem Jahresbeitrag kann es im Einzelfall erforderlich sein, dass der Verein 
einen nicht vorhersehbaren größeren Finanzbedarf decken muss, der mit den 
regelmäßigen Beiträgen der Mitglieder nicht zu decken ist. 

 
(2) In diesem Fall kann die Mitgliederversammlung die Erhebung einer einmaligen 

Umlage von den volljährigen Mitgliedern beschließen. Der Beschluss ist mit der 
einfachen Mehrheit der erschienen Mitglieder zu fassen. Die Voraussetzung der 
Nichtvorhersehbarkeit sind zu begründen. Die Höhe der Umlage, die das einzelne 
Mitglied als Einmalzahlung zu erbringen hat, darf 75% des durch das Mitglied zu 
leistenden Jahresbeitrages nicht übersteigen.  

 
 
§ 13 
 
Abwicklung des Beitragswesens 
 

(1) Der Jahresbeitrag ist am 15.02. des Jahres fällig und muss bis dahin auf dem Konto 
des Vereins eingegangen oder dem Schatzmeister übergeben worden sein. 

 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die 

Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am Bankeinzugsverfahren für die 
Mitgliedsbeiträge teilzunehmen. Die Erklärung des Mitglieds erfolgt dazu auf dem 
Aufnahmeformular. 

 
(3) Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der 

Beitrag zum Fälligkeitstermin eingezogen. 
 
(4) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein laufend Änderungen der Kontonummer, 

dem Wechsel des Bankinstituts, sowie die Änderung der persönlichen Anschrift 
mitzuteilen. 

 
(5) Weitere Einzelheiten zum Beitragswesen kann das Präsidium in der 

Beitragsordnung regeln. 
 
(6) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen 

und wird der Verein dadurch durch Bankgebühren (Rücklastschriften) belastet, sind 
diese Gebühren durch das Mitglied zu tragen. 

 
(7) Im übrigen ist der Verein berechtigt, ausstehende Beitragsforderungen gegenüber 

dem Mitglied gerichtlich oder außergerichtlich geltend zu machen. Die dadurch 
anfallenden Kosten und Gebühren hat das Mitglied zu tragen. 

 
(8) Beiträge, zu denen die Mitglieder nach dieser Satzung zur Zahlung gegenüber dem  

Verein verpflichtet sind, werden auch nicht anteilig erstattet, wenn ein Mitglied 
vorzeitig aus dem Verein – gleich aus welchem Grund – ausscheidet. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 14 
 
Organe 
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Die Organe des Vereins: 
 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand gemäß § 26 BGB 
c) das Präsidium 
d) die Sektionsleitungen bzw. Leitungen der Sportgruppen 
e) der Beschwerdeausschuss (Revisionskommission) 

 
(1) Die Organfunktion im Verein setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus. 
 
(2) Organmitglieder müssen volljährig sein, wenn sie das Amt antreten. Dies gilt nicht 

für die Mitgliederversammlung. 
 
(3) Die Organe des Vereins sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 

Mitglieder beschlussfähig, sofern die Satzung an anderer Stelle keine andere 
Regelung vorsieht. 

 
(4) Die Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit die Satzung keine anderen Regelungen vorsieht. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Gleiches gilt für die Wahlvorgänge. 

 
(5) Wird bei Wahlen nicht die erforderliche einfache Mehrheit erreicht, so ist der 

Wahlvorgang zu wiederholen, indem dann die relative Mehrheit entscheidet. 
 
 

§ 15 
 
Vergütung für die Vereinstätigkeit 
 

(1)  Die Satzungsämter des Vereins werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
(2) Beauftragte des Vereins, die ehrenamtlich für den Verein tätig werden, haben einen 

Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen 
durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere 
Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 

 
(3) Das Präsidium ist ermächtigt, diese Aufwendungen im Rahmen von Pauschalen zu 

erstatten, sofern diese den tatsächlichen Aufwand offensichtlich nicht übersteigen. 
 
(4) Die Einzelheiten der Pauschalierung regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom 

Präsidium erlassen und geändert wird. 
 
 
§ 16 
 
Die Mitgliederversammlung 
 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
Die wichtigste Mitgliederversammlung ist die Hauptversammlung. 
Diese ist zuständig für: 

 
a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 
b) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 
c) Entlastung und Wahl des Vorstandes 
d) Wahl der Kassenprüfer (Revisionskommission oder Revisor) 
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e) Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeiten 
f) Genehmigung des Haushaltsplanes 
g) Satzungsänderungen 
h) Beschlussfassung über Anträge 
i) Entscheidung über die Berufung gegen den ablehnenden entscheid des 

Vorstandes nach § 5, Abs. 2 
j) Berufung gegen den Ausschluss eines Mitgliedes nach § 5, Abs. 5 
k) Ernennung von Ehrenmitgliedern Nach § 12 
l) Wahl der Mitglieder von satzungsgemäß vorgesehenen Ausschüssen 
m) Auflösung des Vereins 

 
(2) Die Hauptversammlung findet mindestens einmal jährlich statt; sie sollte im 1. 

Quartal durchgeführt werden. 
 
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen mit entsprechender schriftlicher Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
 

a) der Vorstand beschließt oder 
b) 20 v. H.  der erwachsenen Mitglieder beantragen. 

 
(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand mittels 

schriftlicher Einladung bzw. öffentlichen Aushanges im Vereinsschaukasten. Für 
den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen Einladung reicht die Absendung der 
schriftlichen Einladung bzw. der Aushang aus. Zwischen dem Tag der 
Einladung/des Aushanges und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens zwei bis höchstens sechs Wochen liegen. Mit der Einberufung der 
Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Anträge auf 
Satzungsänderungen müssen bei der Bekanntgabe der Tagesordnung wörtlich 
mitgeteilt werden. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmgleichheit bedeutet Ablehnung. 
Satzungsänderungen erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Die Satzungsänderung erlangt Wirksamkeit mit Eintragung des 
Satzungsänderungsbeschlusses der Mitgliederversammlung in das Vereinsregister. 
Bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese von fünf v. H. 
der Anwesenden beantragt wird. 

 
 
(6) Anträge können gestellt werden: 
 

a) von jedem erwachsenen Mitglied - § 4.1 
b) vom Vorstand 

 
(7) Anträge auf Satzungsänderung müssen vier Wochen vor der 

Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen 
sein. 

 
(8) Über andere Anträge kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 

wenn diese Anträge mindestens  eine Woche  vor der Versammlung schriftlich bei 
dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später eingehende Anträge 
dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit 
mit einer Zweidrittelmehrheit bejaht wird. Dringlichkeitsanträge auf 
Satzungsänderungen sind ausgeschlossen. 
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(9) Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterzeichnet werden muss. 

 
 
§ 17 
 
Stimmrecht und Wählbarkeit 
 

(1) Mitglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimm- und Wahlrecht. 
 
(2) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
 
(3) Gewählt werden können alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 
(4) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung 

als Gäste teilnehmen. 
 
 
§ 18 
 
Der Vorstand gemäß § 26 BGB 
 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
 

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem Schatzmeister 
 

 
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen 
Abwesenheit seines Vertreters. Er ordnet und überwacht die Tätigkeit der 
Abteilungen und berichtet der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. Der 
Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Er kann 
verbindliche Ordnungen erlassen. 

 
(3) Gerichtlich und Außergerichtlich wird der Verein durch zwei der vorstehend unter 

§ 18 (1) Genannten drei Vorstandsmitglieder vertreten. 
 
(4) Der erste Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung. Er kann ein anderes 

Vorstandsmitglied mit der Leitung beauftragen. 
 
(5) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 4 Jahre. 
 
(6) Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. 
 
(7) Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer gewählt ist. Dies gilt auch für 

einzelne Vorstandsmitglieder. Maßgebend ist die Eintragung des neuen Vorstandes 
im Vereinsregister. Die Übergangszeit ist auf drei Monate beschränkt und kann 
nicht verlängert werden. 

 
(8) Scheidet ein einzelnes Vorstandmitglied während der laufenden Amtsperiode gleich 

aus welchem Grund aus, so kann das Präsidium ein kommissarisches 
Vorstandsmitglied berufen. Diese Berufung ist auf jeden Fall auf die restliche 
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Amtszeit der laufenden Amtsperiode des Vorstandes beschränkt und wird mit der 
regulären Wahl am nächstens Verbandstag hinfällig. 

 
(9) Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des Vorstandes ist unzulässig. 
 

 
§ 19 
 
Wahl des Vorstandes 

 
(1) Wählbar als Vorstandsmitglied ist jede volljährige natürliche Person. Abwesende 

können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Annahme des Amtes vorher 
schriftlich gegenüber dem Verein erklärt haben. 

 
(2) Die Vorstandsmitglieder werden einzeln gewählt. 
 
(3) Es ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten hat (absolute Mehrheit). 
 
(4) Wird diese Mehrheit im 1. Wahlgang von keinem Kandidaten erreicht, findet eine 

Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die höchste Stimmenzahl 
erreicht haben. Gewählt ist im 2. Wahlgang (Stichwahl) der Kandidat, der die 
meisten Stimmen erhält (relative Mehrheit). Bei gleicher Stimmenzahl ist keiner der 
Kandidaten gewählt. 

 
(5) Die Wahlen sind grundsätzlich geheim (schriftlich) durchzuführen.  
 
(6) Bewerben sich so viele Kandidaten wie Ämter zu vergeben sind, kann die Wahl 

offen per Handzeichen in einem Wahlgang erfolgen, wenn dies die Versammlung 
mit einfacher Mehrheit beschlossen hat. 

 
(7) Die Wahl ist erst wirksam abgeschlossen, wenn der gewählte Kandidat die Wahl 

angenommen hat. 
 
(8)  Die Ergebnisse der einzelnen Wahlvorgänge sind schriftlich zu protokollieren und 

vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen. 
 

 
§ 20 
 
Präsidium 
 

(1) Das Präsidium besteht aus 
  

a)  den 3 Mitgliedern des Vorstand gemäß § 26 BGB 
b)  und bis zu 5 weiteren Präsidiumsmitgliedern. 

 
(2)  Die Bestellung aller Mitglieder des Präsidiums erfolgt durch Wahl in der 

Mitgliederversammlung gewählt. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet auf Vorschlag des Vorstandes nach § 26 

BGB über die Anzahl der erforderlichen weiteren Präsidiumsmitglieder nach Absatz 
(1), Pkt. b). 

 
(4) Die Amtszeit des Präsidiums beträgt 4 Jahre. 
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(5) Die Aufgabenverteilung und die Zuständigkeiten innerhalb des Präsidiums legt das 
Präsidium aufgabenabhängig in eigener Zuständigkeit fest und kann die 
erforderlichen Einzelheiten in der Geschäftsordnung des Präsidiums regeln. Die 
Aufgaben des Vorstands nach § 26 BGB nach § 18 der Satzung bleiben unberührt.  

 
(6) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden Präsidiumsmitglieder 

gefasst. Bei Gleichstand der Stimmen entscheidet der 1. Vereinsvorsitzende.  
 
 
§ 21 
 
Beschwerdeausschuss 
 

(1) Der Beschwerdeausschuss besteht aus zwei erwachsenen Mitgliedern, die nicht 
dem Vorstand angehören dürfen. Es wird jeweils für zwei Jahre gewählt. 

 
 
§ 22 
 
Kassenprüfer 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer, 
die nicht Mitglied des Vorstandes, des Präsidium oder eines von ihm eingesetzten 
Ausschusses sein dürfen. 

 
(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und 

Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen 
und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 

 
(3) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und 

beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung 
des Kassenwartes und des übrigen Vorstandes. 

 
 
§ 23 
 
Datenschutz 
 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogenen Daten über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse der 
Mitglieder des Vereins in der Datenverarbeitung des Vereins gespeichert, 
übermittelt und verändert. 

 
(2) Jedes Mitglied hat das Recht auf 
 

a)  Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
b)  Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie 

unrichtig sind, 
c)  Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei 

behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 
feststellen lässt, 

d)  Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die 
Speicherung unzulässig war. 
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(3) Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen 
ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken des Vereins zu verarbeiten, 
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 

 
(4) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und 

Mitarbeiter durch den Verein erfolgt nur, soweit dies zu Erfüllung des 
Satzungszwecks erforderlich ist oder im Einzelfall eine ausdrückliche Einwilligung 
des Betroffenen vorliegt. 

 
(5) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. 
 
(6) Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung und -

verwendung erlässt der Verein eine Datenschutzrichtlinie, die auf Vorschlag des 
Vorstandes durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

 
 
§ 24 
 
Haftungsausschluss 
 

(1) Ehrenamtliche Tätige haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und 
gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 
(2) Die Haftung aller Organmitglieder des Vereins und seiner Abteilungen oder der mit 

der Vertretung des Vereins beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

 
(3) Werden diese Personen von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung herangezogen, 

ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den 
Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche 
sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter. 

 
(4) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 

verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, 
bei der Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder 
bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht 
durch die Versicherung des Vereins gedeckt sind. 

 
 
§ 25 
 
Vereinsordnungen 
 

(1) Der Verein gibt sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens 
Vereinsordnungen. 

 
(2) Alle Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung und werden daher 

nicht in das Vereinsregister eingetragen. Die Vereinsordnungen dürfen der Satzung 
nicht widersprechen. 
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(3) Für Erlass, Änderung und Aufhebung einer Vereinsordnung ist grundsätzlich das 
Präsidium zuständig, sofern nicht an anderer Stelle dieser Satzung eine 
abweichende Regelung getroffen wird. 

 
(4) Vereinsordnungen können bei Bedarf für folgende Bereiche und Aufgabengebiete 

erlassen werden: 
 

a) Geschäftsordnung für die Organe des Vereins; 
b) Finanzordnung; 
c) Beitragsordnung; 
d) Wahlordnung; 
e) Jugendordnung; 
f) Ehrungsordnung. 

 
(5) Zu ihrer Wirksamkeit müssen die Vereinsordnungen den Adressaten der jeweiligen 

Vereinsordnung, insbesondere den Mitgliedern des Vereins bekannt gegeben 
werden. Gleiches gilt für Änderungen und Aufhebungen. 

 
 
§ 26 
 
Ehrungen von Mitgliedern 
 

(1) Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf 
Vorschlag des Präsidiums zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zu 
Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit, wenn in der Mitgliederversammlung zwei 
Drittel der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten dem Vorschlag 
zustimmen. 

 
(2) Ehrenmitglieder haben in der Mitgliederversammlung Stimmrecht und sind von allen 

Pflichten dieser Satzung, insbesondere der Beitragspflicht, befreit und haben bei 
allen Veranstaltungen und Maßnahmen des Vereins freien Eintritt. 

 
(3) Bereits verliehene Ehrenrechte bleiben bei späteren Änderungen der 

Ehrungsordnung bestehen. 
 
(4) Über die Aberkennung von verliehenen Ehrenrechten entscheidet bei 

vereinsschädigenden Verhalten die Mitgliederversammlung. 
 
 
§ 27 
 
Auflösung 
 

(1) Für die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür besonders einzuberufende 
Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen 
Stimmberechtigten. 

 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des Zwecks gemäß § 2 dieser Satzung fällt 

das Vermögen des Vereins, soweit es Ansprüche aus Darlehensverträgen der 
Mitglieder übersteigt, dem Landessportbund Sachsen zu, der es unmittelbar und 
ausschließlich für die in § 2 dieser Satzung aufgeführten Zwecke zu verwenden hat.  

 
 
§ 28  
 



Vereinssatzung LSV Bergen 1990 e.V. Seite 15 von 15 04.09.2020 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung ist in der vorliegenden Form am 04. September 2020 von der 
Mitgliederversammlung des Vereins LSV Bergen 1990 e. V. beschlossen worden. 

 
(2) Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
(3) Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten mit der Eintragung dieser Satzung 

außer Kraft. 

 


